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Datenschutzfachliche Implikationen des
Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Silvester Siegmann und Andreas Meyer-Falcke

Das Unabhängige Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein (ULD) hat 
sich mit der Thematik des Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements befasst.

Allgemeines
Die Vorschrift des § 84 Abs. 2 SGB IX (Neun-
tes Buch des Sozialgesetzbuches) verpflich-
tet seit Mai 2004 alle Arbeitgeber zur Durch-
führung des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM), sobald ein Arbeitnehmer in-
nerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfä-
hig ist. Das BEM ist für sämtliche Beschäftig-
te vorzunehmen und beschränkt sich nicht auf 
schwerbehinderte Arbeitnehmer.

Das BEM soll dazu dienen, umgehend zu klä-
ren,

-  wie die Arbeitsunfähigkeit überwunden wer-
den kann und damit Fehlzeiten verringert 
werden können,

-  mit welchen Hilfen und Leistungen einer er-
neuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt wer-
den kann und

-  wie der Arbeitsplatz erhalten, die Fähigkei-
ten des Arbeitnehmers weiter genutzt und 
eine erhöhte Einsatzfähigkeit und Produkti-
vität sichergestellt werden können.

Nach der flächendeckenden Einführung des 
BEM gem. § 84 Abs. 2 SGB IX ergeben sich 
auch einige datenschutzrechtliche Fragen. Die-
se betreffen vor allem den Umgang mit den Da-
ten, die bei der Durchführung des BEM gesam-
melt werden. 

Einwilligung des betroffenen Arbeitnehmers 
und ihre Reichweite
Zunächst ist festzuhalten, dass das BEM im-
mer mit einer Datenerhebung beim Betroffenen 
beginnt. Bereits aus § 84 Abs. 2 SGB IX ergibt 
sich, dass der Betroffene dafür in jedem Fall 
seine Einwilligung gegebenen haben muss. 

Im Hinblick auf den weiteren Umgang mit den 
erhobenen Informationen muss auf den Sinn 
und Zweck des BEM abgestellt werden. Die-
ses dient dazu, frühzeitig Konstellationen zu 
erkennen und zu verhindern, aus denen sich 
eine lang anhaltende Arbeitsunfähigkeit entwi-
ckeln kann, die in der Folge zu Belastungen so-

wohl für den Betrieb als auch für den betrof-
fenen Arbeitnehmer führen würde. Die Durch-
führung betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments ist eine Aufgabe, die nach der zitierten 
Vorschrift dem Arbeitgeber als zusätzliche Ne-
benpflicht im Arbeitsverhältnis aufgeben wur-
de. Sie ist in erster Linie am Erhalt und Bestand 
des Arbeitsverhältnisses orientiert. Im Hinblick 
auf diesen Zweck gibt der Betroffene seine Ein-
willigung zur Erhebung von Daten im Rahmen 
des BEM. Dies korrespondiert mit der zitierten 
Vorschrift, wonach die betroffene Person gera-
de auf die Ziele des BEM „sowie auf Art und 
Umfang der hierfür erhobenen und verwende-
ten Daten hinzuweisen ist“. Wird auf der Grund-
lage dieses Hinweises eine Einwilligung gege-
ben, so bezieht diese sich offensichtlich nur auf 
diesen Zweck und nicht auf weitere vom Arbeit-
geber verfolgte Zwecke. Daraus ergibt sich, 
dass die für die Zwecke des BEM erhobenen 
und gespeicherten Daten nicht ohne Weiteres 
für sonstige arbeitsvertragsrechtlichen Zwecke 
verwendet werden dürfen. Das Überführen von 
Daten, die im Wege des BEM erhoben wurden, 
in die Sphäre der allgemeinen, zur Abwick-
lung des Arbeitsvertrages gespeicherten Da-
ten würde zu einer unzulässigen Zweckände-
rung der Daten führen. Daraus folgt insbeson-
dere, dass die im Wege des BEM erhobenen 
Daten, beispielsweise zur gesundheitlichen Si-
tuation des Betroffenen, nicht ohne Weiteres in 
ein Kündigungsverfahren mit der Begründung 
einer krankheitsbedingten Kündigung einflie-
ßen dürfen. 

Aufbewahrung der Daten
Aus diesem grundsätzlich unterschiedlichen 
Zweck der bei der Durchführung des BEM er-
hobenen Daten ergibt sich auch, dass die er-
hobenen Daten nicht mit sonstigen Daten der 
Personalakte zusammengeführt werden dür-
fen. Daher ist die Auffassung zutreffend, wo-
nach die fraglichen Informationen getrennt von 
der Personalakte geführt werden müssen, in-
soweit vergleichbar mit den Akten des Be-
triebsarztes. 

Von hier aus würde es auch Zweifeln begeg-
nen, wenn die bei der Durchführung des BEM 
erhobenen Daten, auf eine vermeintliche Ein-
willigung des Betroffenen gestützt, mit den re-
gulären Personaldaten bzw. der Personalakte 
zusammengeführt würden. Bekanntlich ist die 

Einwilligung im Arbeitsverhältnis ein problema-
tisches Instrument, da ihre Freiwilligkeit in vie-
len Fällen kaum vorliegen wird. Aus diesem 
Grund wird ausdrücklich empfohlen, einen sol-
chen Schritt nicht in Betracht zu ziehen. 

Für die Durchführung verantwortliche 
Organisationseinheit
Der von der eigentlichen Durchführung des Ar-
beitsverhältnisses unterschiedliche Zweck des 
BEM führt auch dazu, dass dieses nicht von 
der Personalabteilung, sondern von einer ge-
sonderten Organisationseinheit durchgeführt 
werden sollte. Da Voraussetzung für die Auf-
nahme des BEM in jedem Fall eine Langzeiter-
krankung des Mitarbeiters ist, bietet es sich an, 
den Betriebsarzt in die Durchführung einzubin-
den. Dieser wäre auch die geeignete Stelle, um 
die im Wege des BEM anfallenden Informatio-
nen zu speichern.

Es begegnet keinen Bedenken, wenn das BEM 
einer Ad-hoc-Organisationseinheit zugeordnet 
wird, die mit Vertretern des Arbeitgebers und 
den unterschiedlichen in § 84 Abs. 2 SGB IX 
genannten Interessenvertretungen besetzt ist. 
Dabei wird realistischerweise auch in Kauf zu 
nehmen sein, dass die Vertreter des Arbeitge-
bers aus der Personalabteilung kommen. Aller-
dings ist darauf zu achten, dass das im Wege 
der Durchführung des BEM erworbene Wis-
sen nicht unmittelbar in Personalentscheidun-
gen einfließt. 

Verwendung der Informationen im 
gerichtlichen Verfahren
Nachdem im Wege der Durchführung des BEM 
bestimmte Informationen gesammelt und ver-
wertet wurden, ist es danach auch nur den Mit-
gliedern der genannten Arbeitsgruppe erlaubt, 
auf die Informationen zuzugreifen. Allerdings 
sind Konstellationen denkbar, in denen Einzel-
heiten aus dem BEM auch für andere Zwecke 
genutzt werden. Dies kann der Fall sein, wenn 
der betroffene Arbeitnehmer (beispielsweise im 
Wege eines Kündigungsschutzverfahrens) gel-
tend macht, das BEM sei nicht ordnungsge-
mäß durchgeführt worden. In diesem Falle ob-
liegt es dem Arbeitgeber anhand der im BEM 
gesammelten Informationen und der dabei er-
zeugten Unterlagen nachzuweisen, dass die-
ses tatsächlich in hinreichender Qualität statt-
gefunden hat. 
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Bei der Durchführung des BEM werden regel-
mäßig sensitive Daten i.S.v. § 11 Abs. 3 Lan-
desdatenschutzgesetz (LDSG) bzw. § 3 Abs. 
9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gesam-
melt, da es sich um Daten über die Gesundheit 
und möglicherweise noch weitere Daten jener 
Kategorie handelt. Gleichwohl ist eine Verwen-
dung dieser Daten in einem gerichtlichen Ver-
fahren, wie oben angesprochen, zulässig. Dies 
ergibt sich aus § 11 Abs. 3 Nr. 6 LDSG bzw. § 
28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG, soweit dieses zur An-
wendung kommt. Danach ist die Verarbeitung 
sensitiver Daten zulässig, soweit dies zur Gel-
tendmachung rechtlicher Ansprüche vor Ge-
richt erforderlich ist. 

Aufbewahrungsdauer
Eine weitere Fragestellung betrifft die Dauer, 
für die die Daten, die im Wege der Durchfüh-
rung des BEM erhoben wurden, gespeichert 
werden dürfen. Entscheidend wird hier sein, ob 
die mit dem BEM adressierte Dauererkrankung 
überwunden werden kann und das Arbeitsver-
hältnis wieder zu einem Normalzustand zurück-
findet. Gelingt dies und stabilisiert sich dieser 
Zustand über einen längeren Zeitraum, so stellt 
das BEM lediglich eine Episode in der gesam-
ten Historie des Arbeitsverhältnisses dar. Im 
Allgemeinen wird man nach einer Phase von 
drei Jahren davon ausgehen können, dass das 
seinerzeit durchgeführte BEM auch für zukünf-
tige Entwicklungen im Arbeitsverhältnis keine 

Rolle mehr spielt. An diesen Überlegungen hat 
sich auch die Festsetzung der Speicherungs-
dauer zu orientieren. 

Regelung durch Betriebsvereinbarung 
Die Speicherdauer sollte ebenso wie sonsti-
ge Einzelheiten des Verfahrens (beispielswei-
se die Zusammensetzung der oben angespro-
chenen Ad-hoc-Kommission) bereits im Voraus 
festgelegt werden. Dazu bietet es ich an, eine 
Betriebsvereinbarung bzw. Dienstvereinbarung 
abzuschließen. Alle oben angesprochenen 
Punkte sollten darin geregelt werden. 

Quelle: Unabhängiges Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
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